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Rechtlicher Rahmen – Ziel des Tierschutzgesetzes 

Ziel dieses Bundesgesetzes ist der Schutz des Lebens und des 
Wohlbefindens der Tiere aus der besonderen Verantwortung des 
Menschen für das Tier als Mitgeschöpf. 

 

 § 1 Tierschutzgesetz 

 

 



Rechtlicher Rahmen – Staatsziel Tierschutz 

Die Republik Österreich (Bund, Länder und Gemeinden) bekennt sich 
zum Tierschutz. 

 

Die Republik Österreich (Bund, Länder und Gemeinden) bekennt sich zur 
Sicherung der Versorgung der Bevölkerung mit hochqualitativen 
Lebensmitteln tierischen und pflanzlichen Ursprungs auch aus 
heimischer Produktion (…) zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit. 

 
Bundesverfassungsgesetz über die Nachhaltigkeit, den Tierschutz, den 
umfassenden Umweltschutz, die Sicherstellung der Wasser- und 
Lebensmittelversorgung und die Forschung. 



Rechtlicher Rahmen – Verbot der Tierquälerei 

Es ist verboten, einem Tier ungerechtfertigt Schmerzen, Leiden oder 
Schäden zuzufügen oder es in schwere Angst zu versetzen. 

 

 § 5 Abs 1 Tierschutzgesetz 



Rechtlicher Rahmen – Verbot der Tierquälerei 

Gegen Abs 1 verstößt insb, wer 

 ein Tier (…) einer Bewegungseinschränkung aussetzt und ihm 
dadurch Schmerzen, Leiden, Schäden oder schwere Angst zufügt 
(Z 10) 

 die Unterbringung, Ernährung und Betreuung eines von ihm 
gehaltenen Tieres in einer Weise vernachlässigt oder gestaltet, 
dass für das Tier Schmerzen, Leiden oder Schäden verbunden 
sind oder es in schwere Angst versetzt wird (Z 13) 

 

  § 5 Abs 2 Tierschutzgesetz 



Rechtlicher Rahmen - Eingriffsverbot 

Eingriffe die nicht therapeutischen oder diagnostischen Zielen oder 
der fachgerechten Kennzeichnung von Tieren (…) sind verboten. 

 

Ausnahmen sind nur gestattet zur Verhütung der Fortpflanzung oder 
wenn der Eingriff für die vorgesehene Nutzung des Tieres, zu dessen 
Schutz oder zum Schutz anderer Tiere unerlässlich ist; diese Eingriffe 
sind in der VO gemäß § 24 Abs 1 Z 1 festzulegen. 

 

 § 7 Abs 1 und 2 Tierschutzgesetz 



Rechtlicher Rahmen - Tierhaltung 

Wer ein Tier hält, hat dafür zu sorgen, dass das Platzangebot, die 
Bewegungsfreiheit, die Bodenbeschaffenheit, die bauliche 
Ausstattung der Unterkünfte und Haltungsvorrichtungen, das 
Klima, insb Licht und Temperatur, die Betreuung und Ernährung 
sowie die Möglichkeit zu Sozialkontakt unter Berücksichtigung der 
Art, des Alters und des Grades der Entwicklung, Anpassung und 
Domestikation der Tiere ihren physiologischen und ethologischen 
Bedürfnissen angemessen sind.  

  

 § 13 Abs 2 Tierschutzgesetz 



Rechtlicher Rahmen - Tierhaltung  

Platzangebot, 
Bewegungsfreiheit, 

Bauliche 
Ausstattung, 

Zustand Boden 

Klima (Licht, 
Temperatur) 

Betreuung, 
Ernährung, 

Sozialkontakt 

Art, Alter, 
Entwicklungsgrad Domestikation 

Physiologischen + 
ethologischen 
Bedürfnissen 
angemessen 



Rechtlicher Rahmen - Tierhaltung 

Tiere sind so zu halten, dass ihre Körperfunktionen und ihr 
Verhalten nicht gestört werden und ihre Anpassungsfähigkeit nicht 
überfordert wird.  

  

 § 13 Abs 3 Tierschutzgesetz 



Grundbedürfnisse Schweine 

 Gehen, Laufen, Erkunden 

 Wühlen und Scharren in weichem Untergrund 

 Leben in natürlichen Familienverbänden (führen alle täglichen 
Aktivitäten gemeinsam aus)  

 Aufbau und Erhalt einer Rangordnung (Rückzugsmöglichkeiten 
erforderlich) 

 Thermoregulation und Hautpflege über Suhlen im Schlamm 

 Ruhen auf sauberem Untergrund (Liegebereich von Kot- und Harnplatz 
zu trennen) 

 Schlaf in Seitenlage mit ausgestreckten Gliedmaßen 

 … 

 



Haltung Schweine - Beispiele 
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Haltung Schweine - Beispiele 
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Haltung Schweine - Beispiele 
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Haltung Schweine - Beispiele 
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Haltung Schweine - Beispiele 

© Biohof Labonca 



Haltung Schweine - Beispiele 
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Grundbedürfnisse Rinder 

 Leben in familiären Herden  

 Mutterkuh-Kalb-Bindung stark ausgeprägt (Trockenlecken) 

 Soziales Spiel vor allem im Jungtieralter – bleibende Freundschaften 

 Ausgeprägter Bewegungsdrang iZm Nahrungssuche 

 Aufbau und Erhalt einer Rangordnung (Rückzugsmöglichkeiten 
erforderlich) 

 Weicher, trockener Boden zum Liegen  

 Natürlicher Tag-Nacht-Rhythmus 

 … 

 



Haltung Rinder - Beispiele 
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Haltung Rinder - Beispiele 
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Grundbedürfnisse Hühner 

 Leben in kleinen Gruppen (5-20 Hennen + Hahn) in festem Revier 

 Erkunden, Laufen, Springen oder Fliegen  

 Scharren, Picken, Zupfen, Zerren, Hacken etc. 

 Staubbäder, Gefiederputzen und Flügelschlagen 

 Nester werden abgesondert an geschützten Stellen errichtet 

 Werden Mütter vom Nachwuchs getrennt stoßen beide spezielle Rufe 
aus bis sie sich wieder gefunden haben (bis zu 4 Tage nach Schlüpfen) 

 Hohe mentale Fähigkeiten (Ich-Bewusstsein, gutes Gedächtnis, können 
sich künftige Ereignisse vorstellen etc.) 

 Möglichst hoch gelegener Schlafplatz – am liebsten auf Bäumen 

 … 

 



Haltung Hühner - Beispiele 
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Haltung Hühner - Beispiele 
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Rechtlicher Rahmen - Tierhaltung 
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Wie ist das möglich? 



Verordnungsermächtigung 

Unter Berücksichtigung der Zielsetzung und der sonstigen 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sowie unter Bedachtnahme auf 
den anerkannten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse und die 
ökonomischen Auswirkungen hat die/der BundesministerIn für 
Gesundheit und Frauen in Bezug auf Tiere gemäß Z 1 im Einvernehmen 
mit der/dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft, für die Haltung von  
(…)   
durch Verordnung die Mindestanforderungen für die in § 13 Abs 2 
genannten Haltungsbedingungen und erforderlichenfalls 
Bestimmungen hinsichtlich zulässiger Eingriffe sowie sonstiger 
Haltungsanforderungen zu erlassen. 
  
 § 24 Abs 1 Tierschutzgesetz 



Verordnungsermächtigung 

Zielsetzung  + sonstige 
Bestimmungen des TSchG 

Anerkannten Stand der 
wissenschaftlichen Erkenntnisse 

Ökonomische Auswirkungen 
Einvernehmen mit 

Landwirtschaftsminister/in 

Mindestanforderungen für 
in § 13 Abs 2 genannten 
Haltungsbedingungen 



Verfassungsgerichtshof zu Verordnungsermächtigungen 

 Verordnungen sind nach Art 18 Abs 2 B-VG „auf Grund 
der Gesetze“ zu erlassen 

 Verordnung darf bloß präzisieren, was in wesentlichen 
Konturen bereits im Gesetz selbst vorgezeichnet wurde 

 Aus dem Gesetz müssen daher alle wesentlichen 
Merkmale der beabsichtigten Regelung (VO) ersehen 
werden können 

 
(VfSlg. 11.639/1988, VfSlg. 14.895/1997, VfSlg. 7945/1976) 



Vorgaben des § 13 Abs 2 Tierschutzgesetz 

Wer ein Tier hält, hat dafür zu sorgen, dass das 
Platzangebot, die Bewegungsfreiheit, die 
Bodenbeschaffenheit, die bauliche Ausstattung der 
Unterkünfte und Haltungsvorrichtungen, das Klima, insb 
Licht und Temperatur, die Betreuung und Ernährung sowie 
die Möglichkeit zu Sozialkontakt unter Berücksichtigung der 
Art, des Alters und des Grades der Entwicklung, Anpassung 
und Domestikation der Tiere ihren physiologischen und 
ethologischen Bedürfnissen angemessen sind.  

   



Mindestanforderungen 1. Tierhaltungsverordnung 

 Entspricht die 1. Tierhaltungsverordnung den Vorgaben 
des Tierschutzgesetzes? 

 

(kein Auslauf, Vollspaltenboden, Besatzdichte, Stallgröße, 
Klima, Licht, Ernährung, Kastenstand, Einzelbuchten, 
schmerzhafte Eingriffe, Trennung vom Muttertier…)  

 



Entspricht die 1. Tierhaltungsverordnung den Vorgaben des 
Tierschutzgesetzes? 

Klares NEIN! 
 
 Entspricht nicht § 7 Abs 2 Z 2 TSchG 
 Entspricht nicht den Vorgaben des § 13 Abs 2 TSchG 
 Entspricht nicht den Zielbestimmung und den sonstigen Vorgaben 

des TSchG 
 Entspricht nicht dem anerkannten Stand der wissenschaftlichen 

Erkenntnisse  
 Ökonomischen Auswirkungen werden überproportional 

berücksichtigt  
 Macht Strafbestimmungen des TSchG unanwendbar  
 Entspricht nicht der Staatszielbestimmung Tierschutz 



Verordnungskontrolle durch Verfassungsgerichtshof  

Konkrete (anlassfallbezogene) Normenkontrolle: 
 Verwaltungsgerichtshof und alle Gerichte (auch 

Verwaltungsgerichte) 
 Verfassungsgerichtshof von Amts wegen  
 Jede Einzelperson, die unmittelbar in ihren Rechten berührt 

ist (Individualantrag) 
 … 
Abstrakte Normenkontrolle (ohne konkreten Anlassfall): 
 Landesregierung gegen VO einer Bundesbehörde 
 Volksanwaltschaft 
 … 
 



Individualantrag auf Prüfung einer Verordnung 

Kann gestellt werden, wenn 

 unmittelbar in einer Rechtsposition betroffen 

 Unzumutbarkeit der Erlangung eines Urteils oder eines 
Bescheides (eines „Umweges“) 



Individualantrag auf Prüfung einer VO 

Wann liegt Betroffenheit in einer Rechtsposition vor? 

 Tatsächlicher Eingriff in Rechtssphäre 

 Von Norm unmittelbar betroffen („Normadressat“) 

 Eingriff muss durch Norm nach Art und Ausmaß eindeutig 
bestimmt sein 

 Eingriff muss aktuell und nicht bloß potentiell sein 



Individualantrag auf Prüfung einer VO 

Wäre ein Individualantrag zulässig von 

 Landwirtinnen und Landwirte 

 Konsumentinnen und Konsumenten 

 sonstige Personen?  

 



Exkurs: Individuelle Betroffenheit der Tiere? Wer könnte 
das geltend machen? 

www.peta.de/grundrechte-fuer-tiere 



Exkurs: Individuelle Betroffenheit der Tiere? Wer könnte 
das geltend machen? 

© newsweek.com 



Tierschutzombudspersonen als gesetzliche Vertreter der 
Tiere? 

Die Tierschutzombudsperson hat die Aufgabe, die Interessen des 
Tierschutzes zu vertreten. 

 

§ 41 Abs 3 Tierschutzgesetz  



Fazit 

 1. Tierhaltungsverordnung klar gesetzeswidrig 

 Problem der Anfechtungsmöglichkeit 

 Risiken einer Anfechtung 



www.tieranwalt.at 

www.facebook.com/tieranwalt.at 

  

Tierschutzombudsstelle Wien  
Muthgasse 62 | 1190 Wien  
  
Tel. : +43 1 318 00 76 750 79 
E-Mail: post@tow-wien.at 
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https://www.tieranwalt.at

